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Bekanntmachungen der Samtgemeinde Kirchdorf  

 

Bekanntmachungen der Gemeinde Bahrenborstel  

Bauleitplanung der Gemeinde Bahrenborstel  
Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Windkraft“ 
Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB i.V.m. § 4 (2) BauGB 
 
Allgemeine Ziele und Zweck der Planung: 
Der Rat der Gemeinde Bahrenborstel hat in seiner Sitzung am 05.02.2025 beschlossen, das 
Verfahren zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 17 Windkraft einzuleiten. Die Aufhebung 
ist erforderlich, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für ein zukunftsfähiges 
Repowering des bestehenden Windparks zu schaffen. Sie dient der Anpassung der städte-
baulichen Entwicklungen im Bereich der Windenergie und ermöglicht eine flexible und sach-
gerechte Einzelfallprüfung zukünftiger Vorhaben.  
 
Lage des Plangebietes 
Der rund 227 ha große Geltungsbereich befindet sich im Südosten des Gemeindegebiets von 
Bahrenborstel. Er umfasst zahlreiche Flurstücke der Flur 15 und 16 in der Gemarkung Holz-
hausen. Innerhalb des Geltungsbereichs befinden sich derzeit 15 Windenergieanlagenstan-
dorte. 
 
Die Lage des Geltungsbereichs ist auf dem nachfolgenden Kartenausschnitt (unmaßstäblich) 
dargestellt. 
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Der Entwurf zur Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Windkraft“ mit Begründung sowie 
bereits vorliegende, verfügbare umweltbezogene Stellungnahmen stehen in der Zeit vom  
 

17.04.2026 bis einschließlich 18.05.2026 
 
auf der Homepage der Samtgemeinde Kirchdorf ( www.kirchdorf.de ) unter der Rubrik Wirt-
schaft / Bauen / Bauleitplanung sowie auf der Internetseite des Landes Niedersachsen unter 
https://uvp.niedersachsen.de zur Verfügung oder können während der Sprechzeiten in Zim-
mer 17 im Rathaus der Samtgemeinde Kirchdorf, Rathausstraße 12, 27245 Kirchdorf einge-
sehen werden. 

 
Während dieser Frist kann sich jeder über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung informieren. Stellungnahmen können auf elektro-
nischem Weg (per E-Mail: bauamt@kirchdorf.de oder per Fax: 04273 / 88 88) oder schriftlich 
eingereicht oder im Rathaus der Samtgemeinde Kirchdorf während der Sprechzeiten zur Nie-
derschrift erklärt werden.  
 
Sprechzeiten: 
 
Montag bis Mittwoch  08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Donnerstag   08.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr 
Freitag   08.00 bis 12.00 Uhr 
 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB nicht fristge-
recht während der Auslegung abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage des § 3 BauGB in Verbin-
dung mit Artikel 6 Abs. 1 Buchst. e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und § 3 des 
Niedersächsischen Datenschutzgesetz (NDSG). Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absen-
derangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere 
Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten stehen Ihnen un-
ter  https://www.kirchdorf.de/datenschutz zur Verfügung. 
 
Zum Entwurf der Aufhebung des Bebauungsplanes Nr. 17 „Windkraft“ liegen folgende umwelt-
bezogene Informationen und Stellungnahmen vor, die im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
eingesehen werden können: 
 
Gutachten und Untersuchungen 

 Umweltbericht 
 Landkreis Diepholz (2008) Landschaftsrahmenplan 
 NIBIS Kartenserver (2024) Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Hannover 
 Umweltkartenserver Niedersachsen (2024) 

 
Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange gemäß § 4 (1) BauGB: 
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 Landkreis Diepholz mit Schreiben vom 09.03.2026 mit Hinweisen zu Kulturdenkma-
len 

 Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie mit Schreiben vom 05.03.2026 mit 
Hinweisen zum NIBIS Kartenserver und zum Schutzgut Boden 

 Unterhaltungs- und Landschaftspflegeverband Große Aue mit Schreiben vom 
09.03.2026 mit Hinweisen zur Entwässerung 

 
Stellungnahmen, Hinweise und Äußerungen von Bürgerinnen und Bürgern zur o.g. Bauleitpla-
nung wurden im Rahmen der Frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nicht vorgebracht. 
 
Bei der vorliegenden Planung handelt es sich lediglich um eine Aufhebung eines bestehen-
den Bebauungsplanes, um den Status Quo von vor der Planung wiederherzustellen. Somit 
sind insgesamt keine Eingriffe und damit Nutzungsintensivierungen erkennbar. Unter Be-
rücksichtigung dieser Tatsache ist weder mit bau-, anlagen- noch betriebsbedingten erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch, einschließlich der menschli-
chen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Fläche, Boden, Wasser, Klima 
und Luft, Landschaft sowie Kultur- und sonstige Sachgüter im Sinne der BauGB / UVPG zu 
rechnen.  
 
Kirchdorf, 02.04.2026 
 

Gemeinde Bahrenborstel      

Der Bürgermeister     
Stelloh  

 

 

 

Bekanntmachungen der Gemeinde Barenburg 

 

Bekanntmachungen der Gemeinde Freistatt  
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Bekanntmachungen der Gemeinde Kirchdorf  

Gebührentarif zur Satzung der Gemeinde Kirchdorf über die Erhebung von Ge-
bühren oder Entgelten für die Teilnahme am Herbstmarkt in der Gemeinde 
Kirchdorf (§ 2 der Marktgebührensatzung vom 27.02.2018, in der jeweils Gelten-
den Fassung 
 
 Beschluss des Rates der Gemeinde Kirchdorf vom 26.03.2026 
  

Nr. Art der teilnehmenden Geschäfte  
(Gebühr je Geschäft oder Leistung) 

Gebührensatz  
insgesamt 

1. Rundfahrgeschäfte, Hochfahrgeschäfte, Luftschaukeln oder ähnliche 
Fahrgeschäfte sowie Autoscooter  

525,00 € 

2. Lauf- und Belustigungsgeschäfte (z. B. Geisterbahnen, Spiegelkabi-
nette, Irrgärten) 

330,00 € 

3. Kinderfahrgeschäfte jeglicher Art, Hüpfburgen (z. B. klassische und 
historische Karussells, Trampoline, Kindereisenbahnen) 

160,00 € 

4. Spielgeschäfte, Schießwagen, Pfeilwerfen und vergleichbare Ange-
bote    (z. B. Fadenziehen, Dosenwerfen) 

130,00 € 

5. Bauchladen 65,00 € 

6. Waren- und Spielautomaten 330,00 € 

7. Verkauf von Bratwurst, Grillsachen, Pommes und ähnlichen Essen  

7.1 Standplatz Lange Straße (Lange Straße 24) oder vergleichbarer Platz 495,00 € 

7.2 Standplatz Rathausstraße ./. Einmündung Marktstraße oder ver-
gleichbarer Platz 

350,00 € 

7.3 Standplatz Rathausstraße (Rathausstraße 10) am Festzelt Ambiente 
oder vergleichbarer Platz 

350,00 € 

7.4 Standplatz Lange Straße ./. Einmündung Rathausstraße oder ver-
gleichbarer Platz 

350,00 € 

8.1 andere Imbissbetriebe jeglicher Art  75,00 € 

  (z. B. Pizzaverkauf, Fischverkauf, Käse- und Wurst-spezialitäten, 
Schafskäse, Fladenbrot, Flammkuchen, Ofenkartoffeln; Chinesisch, 
...) 

 

8.2 Süßwaren  65,00 € 

  (z. B. gebrannte Nussspezialitäten, Schmalzkuchen, Honig, Schoko-
laden, Waffeln, Mandeln, Bonbons, Crepes) 

 

9. Verkauf von Getränken jeglicher Art   170,00 € 

10. Schank-, Restaurations-, und Tanzzelte 395,00 € 

10.1 Standplatz auf dem Grundstück Rathausstraße 10 (je m² Zeltfläche) 1,30 € 

10.2 Standplatz auf dem Grundstück Lange Straße zwischen Sportkasten 
und Ärztehaus  (je m² Zeltfläche) 

1,30 € 

10.3 Standplatz Lange Straße (Lange Straße 24) auf der Straßenfläche (je 
m2 Zeltfläche) 

1,30 € 

10.4 Standplatz auf dem Grundstück Rathausstraße 5 (1,20 € je m² Zeltflä-
che)  

1,30 € 
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Nr. Art der teilnehmenden Geschäfte  
(Gebühr je Geschäft oder Leistung) 

Gebührensatz  
insgesamt 

11. Spezialisten, Händler ( z. B. Verkauf von Textilien, Schmuck, Acces-
soires, Portemonnaies, Gürteln, Handtaschen, Schildern, Haushalts-
waren, Reinigungsartikeln, Handys und Zubehör, Floristikartikeln, Ge-
schenken, Dekorationsartikeln, geflochtenen Körben) 

65,00 € 

12. Portraitmalerei, Haarstyling, Animation, Schminken usw. 14,00 € 

13. Gebührentatbestände, die in den Nummern 1 bis 12 nicht ausdrück-
lich enthalten sind, werden je nach Einzelfall diesen Gebühren art- 
und sachverwandt zugeordnet und entsprechend berechnet sowie 
festgesetzt. Soweit in diesem Gebührentarif auf Grundstücksbezeich-
nungen Bezug genommen wird, befinden sich die jeweiligen Stand-
plätze auf den privaten Flächen oder auf privaten und öffentlichen 
Flächen oder auf öffentlichen Flächen (z. B. Straßen, Gehwege usw.) 
in Höhe oder im Bereich der genannten Grundstücke. Die im Gebüh-
rentarif angegebenen Standplätze berücksichtigen auch das Kaufver-
halten sowie Konsumverhalten der Marktbesucher innerhalb des 
Marktgeschehens. Die Gebühren nach den Nummern 1 bis 12 sind 
von den Gebührenpflichtigen auch dann zu bezahlen, sofern die Ge-
meinde für die jeweiligen Geschäfte andere, aber vergleichbare 
Standflächen zur Verfügung stellt.  

 

14. Für besondere Leistungen können Entgelte nach dem tatsächlichen 
Aufwand jeweils anteilig oder vollständig berechnet und festgesetzt 
werden. Besondere Aufwendungen für entsprechende Leistungen 
können zum Beispiel sein: Bereitstellung von Toilettenwagen, zusätz-
licher Aufwand für Energie, Wasser, Abwasser, bauliche Maßnahmen 
usw. 

 

15. In besonderen Härtefällen für die Marktteilnehmer, oder auch im Inte-
resse der Gemeinde, können die Gebühren und Entgelte durch die 
Marktleitung bzw. durch die Marktverwaltung nach Ermessen ganz 
oder teilweise erlassen werden. Das Interesse der Gemeinde Kirch-
dorf kann zum Beispiel bei der Akquise von Marktteilnehmern begrün-
det sein. Ein besonderer Härtefall kann u.a. auch dann vorliegen, 
wenn ein Teilnehmer sein Geschäft nicht, oder nur unter erschwerten 
Bedingungen, die er nicht zu vertreten hat, aufbauen kann. Im Übri-
gen ist der Grund einer besonderen Härte abhängig vom tatsächli-
chen Marktverlauf für jeden einzelnen Teilnehmer (individuelle Einzel-
fallprüfung). 

 

 

 

Bekanntmachungen der Gemeinde Varrel  

 

Bekanntmachungen der Gemeinde Wehrbleck  
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Bekanntmachungen anderer Stellen 

Bekanntmachung von TenneT Germany 

380-kV-Um und Zubeseilung Landesbergen-Ohlensehlen-Wehrendorf 
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Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht. 
 
Kirchdorf, 09.04.2026 
 
Samtgemeinde Kirchdorf 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Kammacher 
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Bekanntmachung von Amprion 

Ankündigung von Vorarbeiten für die Trassenplanung 
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Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit veröffentlicht. 
 
Kirchdorf, 09.04.2026 
 
Samtgemeinde Kirchdorf 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Kammacher 

 


